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Mandanteninfo Rechtschutzversicherung 

 

EINE RECHTSCHUTZVERSICHERUNG IST LEIDER SELTEN EINE 

WIRKLICHE HILFE BEI VORWÜRFEN IM SEXUALSTRAFRECHT 

 

Sie sind rechtsschutzversichert und fragen sich, welche Kosten Ihre 

Rechtsschutzversicherung übernehmen kann. Die Frage ist verständlich, schließlich 

haben Sie ja einen Versicherungsschutz abgeschlossen.  

Allerdings gibt es bei einer Anschuldigung wegen eines Sexualdelikts kaum eine 

Versicherung, die Sie in vollem Umfang bei den Rechtsanwalts-Kosten unterstützen 

wird.  

 

Die Verteidigung im Sexualstrafsachen „läuft anders“ als bei „normalen“ 

Strafsachen 

Das liegt daran, dass eine Sexualstrafsache bedeutend umfangreichere 

anwaltschaftliche Leistungen verlangt als andere Delikte.  

Und das Engagement zugunsten einer erfolgreichen Verteidigung ausgesprochen 

hoch ist. Dies insbesondere deshalb, weil es in den Sexualstrafsachen vorrangig gilt, 

bereits im Ermittlungsverfahren aktiv gegen die Vorwürfe vorzugehen. 

Mit dem Ziel, eine Anklageschrift und damit eine -öffentliche und 

vorurteilbehaftete- Gerichtsverhandlung zu vermeiden.  



Zugleich besteht bei der Verteidigung wegen des Vorwurfs Besitz und Verbreitung 

von Kinder- und/ oder Jugendpornographie die weitere Besonderheit, dass die 

Meta-Daten zu dem auf  den bei Ihnen sichergestellten Datenträgern sowie die 

entsprechenden Bilder in der Regel das einzige Beweismittel ist. Wie diese auf  Ihre 

Datenträger gekommen sind, entzieht sich naturgemäß objektiven Beobachtungen. 

 

Es gilt also, den auf  Ihren Datenträgern angeblich festgestellten Dateien bereits im 

Ermittlungsverfahren eine über den bloßen Satz „stimmt alles nicht“ 

hinausgehende plausible Darstellung entgegenzusetzen. Und selbst dann, wenn Sie 

wissen, dass Sie entsprechendes Bildmaterial willentlich konsumiert haben, lohnt es 

sich sehr, der Staatsanwaltschaft plausibel zu erklären, welche Lebensumstände 

(Konflikte in der Beziehung, im Beruf  bspw.) Sie hierzu gebracht hatten.  

Auf  diese Weise können wir gut darauf  Einfluss nehmen, bei welchem Gericht die 

Staatsanwaltschaft Anklage erheben wird und wie das Verfahren sich insgesamt 

gestaltet. 

Dies wiederum bedeutet: Ihre Entlastung und Verteidigung müssen deshalb ein 

akribisches analytisches und interpretatorisches Verfahren mit den Mitteln der IT 

zur Grundlage haben. Das ist ein zeitaufwändiger Prozess, der in aller Regel auch 

die Heranziehung ausgewiesener Experten – IT‘ler- erforderlich macht.  

In der Regel aber nicht durch eine Rechtsschutzversicherung abgedeckt. 

 

Was Sie zunächst prüfen sollten, ist, inwiefern der Bereich Strafrecht in Ihrem 

Versicherungsschutz enthalten ist. Im Unterschied zum Zivilrecht ist das nicht die 

Regel.  

 

Versicherungsausschluss bei den sog. Vorsatzdelikten 



Es ist sogar so, dass Versicherungsschutz im Strafrecht von vielen Versicherungen 

nicht oder nicht beim Vorwurf  von Vorsatzdelikten angeboten wird.  

Der Vorwurf  Besitz und Verbreitung von Kinder- und/ oder Jugendpornographie 

ist immer ein Vorsatzdelikt. Dass Sie tatsächlich keine Absicht hatten, 

entsprechende Dateien herunterzuladen, interessiert die Rechtsschutzversicherung 

bestenfalls nach erfolgreichem Abschluss des Verfahrens.  

Ein Versicherungsschutz für Vorsatzdelikte ist üblicherweise in einer 

Rechtsschutzversicherung nicht eingeschlossen, er muss extra versichert werden 

und er wird auch kaum nachgefragt. Was in der Natur der Sache liegt. Wer denkt 

schon, dass er eine Straftat vorsätzlich begeht. 

 

Haben Sie also eine Rechtsschutzversicherung mit Strafrechtsschutz und für 

Vorsatzdelikte abgeschlossen, werden Ihnen bei dem Vorwurf  eines sog. 

Vorsatzdelikts in der Regel die Anwaltskosten in der Höhe der vom 

Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes vorgeschriebenen Mittelgebühr erstattet. 

 

Zu diesen Gebühren lässt sich für die Verteidigung im Bereich der meisten Delikte 

außerhalb des Sexualstrafrechts zumeist kostendeckend arbeiten. Unter der 

Voraussetzung, dass die Beweislage klar ist und das Ziel eine sog. 

Strafmaßverteidigung. Denn dann liegt der Schwerpunkt auf  der Verteidigung in 

der Gerichtsverhandlung. 

Bei einer Anschuldigung wegen des Vorwurfs Besitz und Verbreitung von Kinder- 

und/ oder Jugendpornographie liegt jedoch wie oben beschrieben der Schwerpunkt 

im Ermittlungsverfahren und mit dem Ziel der Einstellung des Verfahrens. 

Verteidigungsstrategie und Argumentation findet also zunächst nicht vor Gericht 

statt, sondern im Vorgang der Entkräftung der Anschuldigung mit den Mitteln der 

IT und der auf  dieser Grundlage formulierten Verteidiger-Erklärung. 



 

Selbst wenn die Einstellung eines Verfahrens nicht gelingt, bedeutet es, dass die 

Gerichtsverhandlung bestens vorbereitet sein muss. Und fast immer konfrontativ 

und konfliktreich abläuft. Auch darin liegt begründet, dass sich eine erfolgreiche 

Verteidigung zu den Gebührensätzen in Höhe der vom 

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, d.h., ohne individuelle Vergütungsvereinbarung, 

vorgeschriebenen Mittelgebühr nicht durchführen lässt. 

 

In unserer Kanzlei hat es sich bewährt, dass wir aufgrund der speziellen 

Maßnahmen, die eine erfolgreiche Verteidigung gegen den Vorwurf  Besitz und 

Verbreitung von Kinder- und/ oder Jugendpornographie ausschließlich auf  der 

Grundlage einer Vergütungsvereinbarung tätig sind. 

Dies entspricht im Übrigen der Vorgehensweise der meisten auf  das Gebiet des 

Sexualstrafrechts spezialisierten Kanzleien. Sie ist der beste Weg für ein faires 

Verhältnis von Leistungen und Kosten – und im Grunde selbst schon Merkmal für 

eine Kanzlei, die weiß, was sie tut. 

 

Wie gesagt, Rechtsschutzversicherungen kommen für die komplexen 

Verteidigungsleistungen in einer Sexualstrafsache, insbesondere bei dem Vorwurf  

Besitz und Verbreitung von Kinder- und/ oder Jugendpornographie i nur dann auf, 

wenn sie entsprechende Vereinbarungen mit ihrem jeweiligen Versicherungsnehmer 

getroffen haben.  

 

Sollte zumindest die Strafverteidigung gegen den Vorwurf  von Vorsatzdelikten in 

Ihrem Versicherungsvertrag zu den Gebühren des Rechtsanwaltsgebührengesetzes 

enthalten sein, wäre einzig der Differenzbetrag zwischen den Gebühren des 



Rechtsanwaltsgebührengesetzes und unserer Vergütungsvereinbarung von Ihnen zu 

tragen. 

Gerne klären wir bei Bedarf  diese Frage für Sie mit Ihrer 

Rechtsschutzversicherung.  

Dieser Zeitaufwand ist allerdings als reine Kulanz unsererseits zu betrachten.  

 

Beachten Sie hierbei bitte auch, dass wir kein Vertragsverhältnis zu Ihrer 

Rechtsschutzversicherung haben, sondern ausschließlich zu Ihnen.  

Das ist vergleichbar mit der Tätigkeit eines Arztes, der keinen Vertrag mit einer 

Privaten Krankenversicherung hat.  

Es ist der Arzt, der die Rechnung stellt. Sie sind es, der die Rechnung ausgleichen 

muss und dann bei der privaten Krankenversicherung einreicht…. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  
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